
 

L o g b u c h 
 

Dokumentation der Weiterbildung gemäß Weiterbildungsordnung 
 
 

über die Weiterbildung 

 

Transfusionsmedizin 

 
 
1. Angaben zur Person: 
 
              
Name/Vorname (Rufname bitte unterstreichen) 

 
I  I  I  I  I  I  I  I  I            
Geb.-Datum    Geburtsort / ggf. -land 
 
Akademische Grade: Dr.med.  sonstige      

 ausländische Grade  welche      

 

Ärztliche Prüfung  I  I  I  I  I  I  I  I  I [Zahnärztliches Staatsexamen] I  I  I  I  I  I  I  I  I 
   Datum   [nur bei MKG-Chirurgie]  Datum 

 

Approbation als Arzt I  I  I  I  I  I  I  I  I  

Berufserlaubnis  Datum 
 
 

2. Angaben zum Weiterbildungsgang 
 
Aufstellung der ärztlichen Tätigkeiten seit der Approbation / § 10 BÄO in zeitlicher Reihenfolge: 

 
Nr. 

 
Von  bis 

Weiterbildungsstätte 
Hochschulen, Krankenhausabt., Institute etc. 

(Ort, Name) 

 
Weiterbilder 

Gebiet / Schwerpunkt / 
Zusatz-Weiterbildung 

 
Zeit in 

Monaten 

1      

2      

3      

4      

5      

… … 
 
 

    

[Ggf. mit Beiblatt ergänzen. Unterbrechungen und Teilzeittätigkeiten vermerken.] 

 
 
Das Logbuch ist bei Antragstellung der Ärztekammer vorzulegen 
 
 



3. Angaben zur Weiterbildung 
 

32. Gebiet Transfusionsmedizin 
Facharzt für Transfusionsmedizin 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 

Untersuchungs- und Behandlungs- 
Methoden 

Richt- 
Zahl 

Jährliche Dokumentation 
gemäß WBO * 

Kenntnisse, Erfahrun-
gen und Fertigkeiten 

erworben 
Datum / Unterschrift des 

Befugten 

  Datum Datum Datum Datum Datum Datum  

Bearbeitung der Blutkomponenten, 
z. B. Separationstechnik, Filtration, Wa-
schen, Kryokonservierung, Bestrahlung 
mit ionisierenden Strahlen, Einengen, 
Zusammenfügen und andere Techniken 
resultierend aus Blutspenden  

10.000        

klinisch-chemische, hämostaseologische 
und infektiologische Laboranalytik im 
Rahmen der Hämotherapie, davon 

 
 
 

10.000 

       

- bei der Herstellung von Blutkompo-
nenten  

10.000        

- bei der Anwendung von Blutkompo-
nenten  

        

immunhämatologische, zytometrische und 
molekularbiologische Bestimmungen von 
Antigenen des Blutes sowie von Allo- und 
Auto-Antikörpern gegen korpuskuläre 
Blutbestandteile, davon 

 
 
 
 
 

       

- Blutgruppenbestimmungen bei Patien-
ten  

 
5.000 

       

- Blutgruppenbestimmung bei Spendern  
5.000 

       

- Verträglichkeitsproben  10.000        

- Transfusionen korpuskulärer, nicht 
erythrozytärer Blutkomponenten  

500        

Apheresen, davon  50        

- therapeutische Hämapheresen 10        

- präparative Hämapheresen eins 
chließlich Stammzellapheresen 

 
10 

       

 
* ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten:  



4. Angaben zum Stand der Weiterbildung gemäß § 8 Absatz 2 und § 9 WBO 
 
Dokumentation nach Abschluss eines Weiterbildungsabschnittes und/oder 
der jährlichen Gespräche zum Stand der Weiterbildung 
 

1. Vermerk des Weiterbildungsbefugten zum Stand der Weiterbildung 
 
 
1.1 zu Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten 
1. Grundlagenkenntnisse (einschließlich berufsbezogener Gesetze, Bestimmungen und 

Verordnungen) 
2. Weiterbildungsinhalte (s. Anhang 1) 
3. Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (s. auch Punkt 3 – Angaben zur WB-) 
4. Sonstiges (s. Anhang 2) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Schriftliche Ausführungen dazu ---          
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.2 zur persönlichen Entwicklung / Eignung 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Schriftliche Ausführungen dazu ---          
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
___________________________   ____________________________________ 
  Ort, Datum      Weiterbildungsbefugte 

 
 

 
 

2. Vermerk des Weiterzubildenden zum Stand der Weiterbildung 
 
 
1. Fachliche Aspekte des Weiterbildungsabschnittes 
2. Organisatorische Aspekte des Weiterbildungsabschnittes 
3. Ziele und persönliche Entwicklung 
4. Sonstiges 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Schriftliche Ausführungen dazu ---          
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
___________________________   ____________________________________ 
  Ort, Datum      Arzt/Ärztin in WB 

 



ANHANG 1 
zum Verbleib beim Weiterzubildenden 

 
Facharztweiterbildung Transfusionsmedizin 

Allgemeine Inhalte der Weiterbildung für die Abschnitte B und C:  

 
Die Weiterbildung beinhaltet unter Berück-
sichtigung gebietsspezifischer Ausprägun-

gen auch den Erwerb von Kenntnissen, 
Erfahrungen und Fertigkeiten in 

 
 

 
 

Bemerkungen des/der 
Weiterbildungsbefugten * 

 
 
 

Kenntnisse, 
Erfahrungen und 

Fertigkeiten 
erworben 

 
Datum / Unterschrift 

des WB-Befugten 

a. ethischen, wissenschaftlichen und 
rechtlichen Grundlagen ärztlichen 
Handelns 

  

b. der ärztlichen Begutachtung   

c. den Maßnahmen der Qualitätssi-
cherung und des Qualitätsmana-
gements einschließlich des Feh-
ler- und Risikomanagements 

  

d. der ärztlichen Gesprächsführung 
einschließlich der Beratung von 
Angehörigen 

  

e. psychosomatischen Grundlagen   

f. der interdisziplinären Zusammen-
arbeit 

  

g. der Ätiologie, Pathophysiologie 
und Pathogenese von Krankhei-
ten 

  

h. der Aufklärung und der Befunddo-
kumentation 

  

i. labortechnisch gestützten Nach-
weisverfahren mit visueller oder 
apparativer Auswertung 

  

j. medizinischen Notfallsituationen   

k. den Grundlagen der Pharmako-
therapie einschließlich der Wech-
selwirkungen der Arzneimittel und 
des Arzneimittelmissbrauchs 

  

l. der Durchführung von Impfungen   

m. der allgemeinen Schmerztherapie   

n. der interdisziplinären Indikations-
stellung zur weiterführenden Di-
agnostik einschließlich der Diffe-
rentialindikation und Interpretation 
radiologischer Befunde im Zu-
sammenhang mit gebietsbezoge-
nen Fragestellungen 

  

o. der Betreuung von Schwerstkran-
ken und Sterbenden 

  

p. den psychosozialen, umweltbe-
dingten und interkulturellen Ein-
flüssen auf die Gesundheit 

  

q. Gesundheitsökonomie und Ge-
sundheitsmanagement 

  

r. den Strukturen des Gesundheits-
wesens 

  

 
* ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Inhalte der Weiterbildung 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 

Fertigkeiten in: 
 
 

Bemerkungen des/der 
Weiterbildungsbefugten * 

Anforderung 1: Anforderungen werden 
erfüllt / Anforderung 2: Anforderungen 

werden zum Teil erfüllt. Kompetenz-
feld/Merkmal ist weiter zu entwickeln / An-
forderung 3: Anforderungen werden nicht 

erfüllt. / Anforderung 4: Trifft nicht zu / 
Kontakt nicht ausreichend für eine Beurtei-

lung 
 

 
 

Kenntnisse, 
Erfahrungen und 

Fertigkeiten 
erworben 

 
Datum / Unterschrift 

des WB-Befugten 

den für die Produktsicherheit erforderlichen 
laboranalytischen Methoden und deren In-
terpretation 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Diagnostik von Antigenen auf Blutzellen O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

dem Nachweis von Antikörpern einschließ-
lich Verträglichkeitsuntersuchungen vor 
Transfusionen und Transplantationen 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Vorbeugung, Erkennung, Präparateaus-
wahl und Behandlungsempfehlung auch im 
Rahmen der perinatalen Hämotherapie und 
immunhämatologischen Diagnostik der Mut-
terschaftsvorsorge 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Vorbeugung, Erkennung, Präparateaus-
wahl und Behandlungsempfehlung auch im 
Rahmen der perinatalen Hämotherapie und 
immunhämatologischen Diagnostik der Mut-
terschaftsvorsorge 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Planung, Organisation und Durchfüh-
rung von Blutspendeaktionen 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Spenderauswahl und medizinischen 
Betreuung von Blutspendern 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Immunprophylaxe O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Gewinnung, Herstellung, Prüfung, Bear-
beitung und Weiterentwicklung zellulärer, 
plasmatischer und spezieller Blutkomponen-
ten sowie deren Lagerung und Transport 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der präparativen Hämapherese beim Blut-
spender und der therapeutischen Hämaphe-
rese beim Patienten 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Indikation, Spenderauswahl und Durch-
führung der autologen Blutspende 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Indikation, Spenderauswahl, Spender-
konditionierung und Gewinnung von alloge-
nen und autologen Stammzellen einschließ-
lich der Produktbearbeitung, Freigabe und 
Lagerung 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Präparation und Expansion autologer 
und allogener Vorläuferzellen 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Langzeitlagerung und -
kryokonservierung von Blutkomponenten 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Freigabe, Verteilung und Entsorgung der 
Blutkomponenten 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

 
 
 
 
 



 
FORTSETZUNG 

Inhalte der Weiterbildung 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 

Fertigkeiten in: 
 
 

Bemerkungen des/der 
Weiterbildungsbefugten * 

Anforderung 1: Anforderungen werden 
erfüllt / Anforderung 2: Anforderungen 

werden zum Teil erfüllt. Kompetenz-
feld/Merkmal ist weiter zu entwickeln / An-
forderung 3: Anforderungen werden nicht 

erfüllt. / Anforderung 4: Trifft nicht zu / 
Kontakt nicht ausreichend für eine Beurtei-

lung 
 

 
 

Kenntnisse, 
Erfahrungen und 

Fertigkeiten 
erworben 

 
Datum / Unterschrift 

des WB-Befugten 

der Durchführung und Bewertung von Rück-
verfolgungsverfahren 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Erfassung und Bewertung von transfusi-
onsmedizinischen Nebenwirkungen ein-
schließlich Therapiemaßnahmen bei einem 
Transfusionszwischenfall und einer serologi-
schen Notfallsituation 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der primären Notfallversorgung einschließ-
lich der Schockbehandlung und der Herz-
Lungen-Wiederbelebung  

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

den Grundlagen der Organisation der Blut-
versorgung im Katastrophenfall 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der diagnostischen und therapeutischen 
Konsiliartätigkeit 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Gewinnung von Untersuchungsmaterial 
sowie Probentransport, -
eingangsbegutachtung, -aufbereitung und –
untersuchung 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Erkennung, Bewertung und Steuerung 
von Einflußgrößen auf Messergebnisse 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Durchführung und Bewertung von im-
munhämatologischen Untersuchungen an 
korpuskulären und plasmatischen Bestand-
teilen des Blutes sowie an Blut bildenden 
Zellen 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

den Grundlagen der Transplantationsimmu-
nologie und Organspende 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

der Therapie mit Hämotherapeutika O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

den Grundlagen für den Verkehr von Blut 
und Blutprodukten  

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

Aufbau und Leitung von Transfusionskom-
missionen an Krankenhaus/Praxis 

O 

1 

O 

2 

O 

3 

O 

4 

 

 

 
* ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten: 
 
 

 



 

ANHANG 2 
 

Zusatzqualifikationen 
 
 

• Zusatz-Weiterbildung gemäß WBO 
(z.B. … Ärztliches Qualitätsmanagement…Intensivmedizin…Notfallmedizin, 
…) 

 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 

• Curriculare Weiterbildung (z.B. Kurs Suchtmedizinsche Grundversorgung 
etc.) 

 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 

• Sonstige (z.B. Fachkunde Strahlenschutz etc.) 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 



 

ANHANG 3.1 

§ 2 a  
Begriffsbestimmungen  

 

Im Sinne dieser Weiterbildungsordnung werden folgende Begriffe definiert:  
 
1. Kompetenz stellt die Teilmenge der Inhalte eines Gebietes dar, die Gegenstand der Weiter-
bildung zum Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in einer Facharzt-, Schwer-
punkt- oder Zusatz-Weiterbildung sind und durch Prüfung nachgewiesen werden. 
 
2. Die Basisweiterbildung umfasst definierte gemeinsame Inhalte von verschiedenen Fach-
arztweiterbildungen innerhalb eines Gebietes, welche in der Regel zu Beginn einer Facharztwei-
terbildung vermittelt werden.  
 
3. Fallseminar ist eine Weiterbildungsmaßnahme mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung 
jedes einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten anhand von 
vorgestellten Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse und Fähigkeiten sowie das dazu-
gehörige Grundlagenwissen erweitert und gefestigt werden. 
 
4. Der stationäre Bereich umfasst Einrichtungen, in denen Patienten aufgenommen und re-
gelmäßig auch über Nacht ärztlich betreut werden; hierzu gehören insbesondere Krankenhaus-
abteilungen, Rehabilitationskliniken und Belegabteilungen.  
 
5. Zum ambulanten Bereich gehören insbesondere ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, Ta-
geskliniken, poliklinische Ambulanzen und Medizinische Versorgungszentren.  
 
6. Unter Notfallaufnahme wird die Funktionseinheit eines Krankenhauses verstanden, in wel-
cher Patienten zur Erkennung bedrohlicher Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. 
Erstbehandlung unterzogen werden, um Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen Ver-
sorgung festzustellen. 
 
7. Als Gebiete der unmittelbaren Patientenversorgung gelten Allgemeinmedizin, Anästhesio-
logie, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere Medizin, Kinder- 
und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Psy-
chiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Strahlentherapie, 
Urologie. 
 
8. Unter abzuleistenden Weiterbildungszeiten sind Weiterbildungszeiten zu verstehen, die 
unter Anleitung eines Arztes zu absolvieren sind, die in der angestrebten Facharzt-, Schwer-
punkt- oder Zusatz-Weiterbildung zur Weiterbildung befugt sind. 
 
9. Unter anrechnungsfähigen Weiterbildungszeiten sind Weiterbildungszeiten zu verstehen, 
die unter Anleitung eines zur Weiterbildung befugten Arztes absolviert werden. 



ANHANG 3.2 
 

§ 8 
Dokumentation der Weiterbildung 

 
(1) Der in Weiterbildung befindliche Arzt hat die Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbil-
dungsinhalte zu dokumentieren. 
 
(2) Der zur Weiterbildung befugte Arzt führt mit seinem in Weiterbildung befindlichen Kollegen 
nach Abschluss eines Weiterbildungsabschnitts, mindestens jedoch einmal jährlich, ein Ge-
spräch, in welchem der Stand der Weiterbildung von beiden beurteilt wird. Bestehende Defizite 
werden aufgezeigt. Der Inhalt dieses Gesprächs ist zu dokumentieren und dem Antrag zur Zu-
lassung zur Prüfung beizufügen. 
 
 

§ 9 
Erteilung von Zeugnissen 

 
(1) Der befugte Arzt hat dem in Weiterbildung befindlichen Arzt über die unter seiner Verantwor-
tung abgeleistete Weiterbildungszeit ein Zeugnis auszustellen, das im Einzelnen die erworbe-
nen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten darlegt und zur Frage der fachlichen Eignung 
ausführlich Stellung nimmt. Das Zeugnis muss auch Angaben über den zeitlichen Umfang der 
Teilzeitbeschäftigungen und Unterbrechungen in der Weiterbildung enthalten. Diese Pflichten 
gelten nach Beendigung der Befugnis fort.  
 
(2) Auf Antrag des in der Weiterbildung befindlichen Arztes oder auf Anforderung durch die Ärz-
tekammer ist grundsätzlich innerhalb von drei Monaten und bei Ausscheiden unverzüglich ein 
Zeugnis auszustellen, das den Anforderungen des Absatzes 1 entspricht. 
 
 
  


